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Genossen betreffend pf] ich Lprakt: ikmo im Vo] 11mendes bF~ruf s­

bildenden Schulwese.ns Nr. 3572/J: 

Zu der Anfrage: 

1. Nach ilberwiegender Rechtsmeinung wird die Ansicllt ver­

treten, d,"'!ß die Absolvierllng eines Pflichtpt'dkl.ikullls 

aufgrund der einschlägigen schulrechtlichen Vorschriften 

und praktischen Gegebenheiten in den Betrieben nllr 1n 

Form eines Arbeitsverhältnisses möglich ist. Diese 

Rechtsmeinung wurde durch Entsche idungen der Gc~ r. i eh Le 

insofern bestätigt, als in konkr('~t:en Klagefällen über­

einstimmend auf das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses 

erkannt wurde. (Dazu OGH 9 OB A 255/88; Kreisgericht 

Wels 17 Cg 3 aus 1970, Kreisgeri.cht Wels 17 Cg 4 aus 

1981, Oberlandesgericht Wien 31 Ra 68 riUS 1980 SOW1P 

VwGH Zl 13/2505/79 und Zl 86/14/0163). 

Wel ehe Maßnahmen werden vorgpsehen, um dieser nec'hts l,;lfJf' 

zu entsprechen uhd die Einhaltung der arbeits- und 

sozialrechtliehen Bestimmung~n zu gewährleisten? 
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2. Ist es beabsichtigt, die Interessenvertretungen der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch weiterhin in Be­

ratungen über die Neuordnung der Ferialpraktika heranzu­

ziehen? 

nehme ich Stellung wie folgt: 

1. Die Ansicht, daß die Absolvierung eines Pflichtprak­

tikums nur in Form eines Arbeitsverhältnisses möglich 

ist, teile ich nicht. Auch die in der Anfrage zitierte 

jüngste einschlägige Entscheidung des obersten Gerichts­

hofes vom 16.11.1988, 9 Ob A 255/88, nimmt in dem kon­

kret zu entscheidenden Fall ein Arbeitsverhältnis nicht 

apriori sondern vor allem deshalb an, weil nach dem 

festgestellten Sachverhalt der Volontär während der 

Urlaubszeit einen Arbeitnehmer ersetzt hat, an die 

betriebliche Arbeitszeit gebunden und in den Arbeits­

prozeß bzw. die Betriebsorganisation eingegliedert und 

weisungsunterworfen war. Der Oberste Gerichtshof hat 

allerdings ausgeführt, daß "im Zweifel" eiri Volontariat 

nicht zu vermuten sei. Theoretisch wäre es aber durchaus 

möglich, die Bindung des Schülers an den Betrieb so lose 

zu gestalten, daß ein echtes Volontariat vorliegt. Da 

für die rechtliche Einordnung eines Vertrages nicht 

dessen Bezeichnung sondern der Inhalt der ve~einbarten 

bzw. tatsächlich eingehaltenen wechselseitigen Rechte 

und Pflichten maßgeblich ist, wird man aber in jedem 

Einzelfall prüfen müssen, ob t~ts~chlich ein echtes 

Volontariat vorliegt oder ob nicht - ungeachtet der 

Bezeichnung des Vertrages als Volontärvertrag - eln 

echtes Arbeitsverhältnis vorliegt. Wie die Erfahrung 
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zeigt, liegen in zahlreichen Fällen den sogenannten 

Praktikantenverhältnissen tatsächlich Vertragsbe­

ziehungen zugrunde, die als echte Arbeitsverträge zu 

qualifizieren sind und daher auch die Anwendung aller 

einschlägigen arbeitsrechtlichen Vorschriften nach sich 

ziehen müssen. 

ob die Erfüllung des den schulischen Vorschriften über 

das Pflichtpraktikum zugrunde liegenden Ausbildungs­

zweckes eine Verwendung des Schül~rs notwendig macht, 

die nur in Form eines Arbeitsverhältnisses gestaltet 

werden kann, ist nicht vom Bundesminister für Arbeit und 

Soziales zu beantworten sondern vom Bundesminister für 

unterricht und Kunst. 

Sollte aus schulischer Sicht zur Erreichung des Aus­

bildungszweckes der Abschluß von Arbeitsverträgen er­

forderlich sein, so müßte dies in den schulrechtlichen 

Vorschriften (etwa durch Anordnung der völligen Ein­

gliederung des Schülers in die Betriebsorganisation) 

angeordnet werden. 

Die Entscheidung der zwischen Praktikanten und Unter­

nehmen allenfalls strittigen Frage, ob ein Volontariat 

oder ein Arbeitsverhältnis vorliegt, hat dtlrch die 

Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit und nicht durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu erfolgen. 

Nur soweit bei der Beschäftigung von Praktikanten Vor­

schriften verletzt werden, die dem Schutz von Leben, 

Gesundheit oder Sittlichkeit der Beschäftigten dienen, 

besteht eine Zuständigkeit des Bundesministeriums fUr 
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Arbeit und Soziales. Im Rahmen dieser Zuständigkeit 

wird auch bezüglich der Beschäftigungsverhältnisse von 

Praktikanten die Einhaltung der gesetzlichen Bestim­

mungen überwacht. 

2. Soweit Beratungen über die Neuordnung des Ferialprak­

tikums Belange des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales berühren, werde ich selbstverständlich die 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

zu den Beratungen beiziehen. 

Der Bundesminister: 
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